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Lehrgang “Psychotherapeutisches Propädeutikum“ 
 

 

Information zum Praktikum des „APG-Propädeutikums“ 

 
Ziel des Praktikums: 

• Umgang mit verhaltensgestörten oder leidendenden Personen in einer Einrichtung 
des Gesundheits- oder Sozialwesens, die der psychosozialen Versorgung dient 

• Kontakt mit dem späteren Praxis- und Arbeitsfeld sowie eine erste Beziehung der 
Theorie zur Praxis herzustellen, um seine/ihre Eignung und Motivation auf der Basis 
von Erfahrung einschätzen zu können 

 
Kriterien für Praktikumsstelle: 

• Einrichtung des Gesundheits- und Sozialwesens handelt, die ihre psychosozialen 
Aufgaben in den Dienst leidender oder verhaltensauffälliger Menschen stellt. 
Beispielhaft wären dazu alle jene Stellen oder Vereinigungen anzuführen, die kranke, 
psychisch leidende, behinderte, sozial auffällige, rehabilitationsbedürftige oder alte 
Menschen betreuen.  

• fachliche Anleitung und Aufsicht durch die Leitung dieser Einrichtung oder einer 
Stellvertretung 

• zwei weitere fachlich qualifizierte Mitarbeiter*innen angehören z.B. 
Sozialarbeiter*innen, DGKP, Musiktherapeut*innen etc.  

• Dauer von mindestens 480 Stunden, können in mehreren Abschnitten oder 
durchgehend in 12 Wochen zu je 40 Stunden absolviert werden. 

 
Begleitende Praktikumssupervision: 

• im Umfang von 30 Stunden 

• mindestens die Hälfte (15 Std.) sind in laufender Form (wöchentlich, 14-tägig, 
monatlich) begleitend zum Praktikum nachzuweisen. Die ausschließliche 
Absolvierung in Blockform ist nicht möglich. 

• 10 Std. der Praktikumssupervision müssen nicht von eingetragenen 
Psychotherapeut*innen geleitet werden, sofern diese in der Praktikumseinrichtung 
von einer anderen fachlich geeigneten Person durchgeführt wird.  

• in Form von Gruppen- oder Einzelsupervision 

• unter der Leitung von Psychotherapeut*innen, die mind. 5 Jahre in die Liste des BMG 
eingetragen sind 

• Empfehlungen für Praktikumssupervisionen entnehmen Sie bitte unserer Website 

• Praktikumssupervision und Selbsterfahrung dürfen nicht von der gleichen Person 
angeleitet werden 

 
Bestätigungen: 

• Von Leitung der Praktikumsstelle über den Zeitumfang (Zeitraum und absolvierte 
Stunden) und eine Tätigkeitsbeschreibung des geleisteten Praktikums  

• Von Supervisor*in über den zeitlichen Umfang der Supervision, und dass die 
absolvierte Supervision in Zusammenhang mit der Praktikumstätigkeit gestanden hat  

• Verwenden Sie dazu ausnahmslos das dafür vorgesehene Formular des Lehrgangs,  
welches Sie auch im Downloadbereich unserer Homepage herunterladen können.    

 
Möglichkeiten der Anrechnung: 
LehrgangsteilnehmerInnen, die bereits im Rahmen ihrer sonstigen Ausbildung ein 
Praktikum, das den hier vorgegebenen Richtlinien entspricht, absolviert haben, können mit 
einer schriftlichen Bestätigung der Praktikumsstelle über Umfang und Inhalt des geleisteten 

mailto:lehrgang@apg.or.at
http://www.apg.or.at/


Arbeitsgemeinschaft Personzentrierte 

Psychotherapie, Gesprächsführung und Supervision 
Vereinigung für Beratung, Therapie und Gruppenarbeit 

A-1090 Wien, Strudlhofgasse 3/2, Tel.01/315 41 02, Fax.01/315 41 02/15 
e-mail: lehrgang@apg.or.at  homepage: http://www.apg.or.at 

 

Lehrgang “Psychotherapeutisches Propädeutikum“ 
 

 
Praktikums bei der Lehrgangsleitung um eine Anrechnung ansuchen. Ebenso sind 
Erfahrungen, die im Rahmen einer beruflichen Tätigkeit gemacht wurden und den 
vorgegebenen Richtlinien entsprechen, anrechenbar. In beiden Fällen ist, falls dazu noch 
keine Supervision erfolgt ist, eine retrospektive Supervision möglich. Das Praktikum bzw. die 
zu supervidierende berufliche Tätigkeit darf jedoch nicht länger als 5 Jahre - bei Einstieg in 
den APG-Lehrgang Psychotherapeutisches Propädeutikum - zurückliegen.  
 
Die Lehrgangsteilnehmer*innen sollen sich selbständig um einen Praktikumsplatz bemühen. 
Das Bundesministerium für Gesundheit gibt laufend eine Liste von Einrichtungen heraus, bei 
denen das Praktikum absolviert werden kann (ipp.bmg.gv.at). Die Lehrgangsleitung kann im 
Rahmen der Möglichkeiten Unterstützung bei der Wahl und Vermittlung bieten. Die 
Anrechnung eines bereits absolvierten bzw. intendierten Praktikums ist im Einzelfall zu 
klären.  
Wenden Sie sich dazu an Patricia Kleinwächter oder Mag.a Marie-Therese Schneidereit (Tel. 
01/315 41 02). 
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